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Amtlich er Theil. «
A. Bekanntmachungen des Landraths.

NO« All Berlin, den 15. November 1892.
Aussprache an die Bevölkerung über die Bedeutung und die Ausführung der Viehzähluug

. , am I. Dezember 1892.
Am I. Dezember d. J. wird die dritte Viehzählung im Deutschen Reiche stattfinden. Dieselbe

ist ebenso wie die von Zeit zu Zeit wiederkehrende Aufnahme der Bodenbenutzung und die sich all-
jährlich w1ederholenden Erhebungen der Ernteerträge dazu bestimmt, über die landwirthschaftlichen
Berhältnisse unseres Vaterlandes und die in ihnen eingetretenen Aenderungen Aufschluß zu geben.
Eines solchen ist man namentlich in Betreff des Viehstandes aus mancherlei Gründen benöthigt.

Der Viehstand bildet einen hervorragenden Bestandtheil des gegenwärtigen und ist eine
Ouelle des künftigen Volksreichthumes. Ohne einen genügenden Bestand an Spannvieh kann die
Landwirthschaft nicht gedeihen, würde auch mancher Gewerbebetrieb kranken. Eine.noch wichtigere
Rolle spielen die meisten Viehgattungen bei der Ernährung des Menfchen, dessen Wohlbesinden und
ganze Lebenshaltung wesentlich von einer leichten und ausgiebigen Versorgung mit Fleisch, Fett,
Schmalz, Milch, Butter und Käse abhängen, während Wolle, «Leder u. s. w. unentbehrliche Stoffe
für die Herstellung seiner Bekleidung sind. Ohne eine zureichende Auszucht kriegsbrauchbarer Pferde
vermag auch die Landesvertheidigung ihre Aufgabe nicht erfolgreich zu erfüllen.

Gleich den bisherigen Ausnahmen des Viehstandes soll auch die bevorstehende unter Mit-
wirkung der Bewohner unseres Staates ausgeführt werden. Wer das Ehrenamt eines Zählers
übernimmt, in dessen Ausübung ihm die Eigenschaft eines öffentlichen Beamten beiwohnt, erwirbt
sich durch diese freiwillige Mühwaltung Verdienste um die Gesammtheit. Mächten sich recht viele
gemeinnützige und befähigte Männer für dieses Amt melden; mögen sie als Anerkennung für das
von ihnen an Zeit und Arbeit gebrachte Opfer überall freundliches Entgegenkommen finden! Aber auch
die Viehbesitzer können sehr viel zum Gelingen der Zählung beitragen, indem sie bemüht sind, die
ihnen bis zum Abend des 30. November d.- Js. behändigten Zählkarten mit zuverlässigen, deutlich
geschriebenen Zahlen auszusü,llen. Sollte Jemand bis zum Morgen des J. Dezembers d. J. ohne
Zählkarte geblieben sein, so steht zu befürchten, daß sein Haus übersehen worden, und er verlange
daher sogleich eine solche Karte vom Zähler oder vom Gemeindevorstande. Desgleichen würde er
seine Zählkarte, wenn sie bis zum ,Abende des 3. Dezembers noch nicht abgeholt sein sollte, am
4. dem Zähler zu«-überbringen haben. Wegen etwa aufsteigender Zweifel bei Aussüllung der
Karte wende er sich an den Zähler und dieser, wofern auch er keine sichere Auskunft zu ertheilen
weiß, an die Zählungskommission des Ortes. .

Das Ausnahmeversahren, welches sich an dasjenige bei der letzten«Viehzählung vom 10.
Januar. 1883 anschließt, verlangt die Zählung nicht nach Haushaltungen oder Häusern, sondern
nach Gehäfteu. Wir lenken »auf diesen Punkt ganz besonders die Aufmerksamkeit der Behörden
und der Zähler. Das a»uch bei dieser Ermittelung des Biehstandes als Zähleinheit geltende Gehäft
(Anwesen) kann aus einem einzigen Hause bestehen, häufig jedoch Nebengebäude und sonstige Räum-
lichkeiten mitumfassen. Nicht so einfach gestaltet sich die Sache bei den Gutsbezirken und manchen
Landgemeinden. Dort ist einerseits der Gutshof nebst sämmtlichen zugehörigen Baulichkeiten, an- -
derseits jedes Vorwerk und jedes außerhalb des Hofes sowie der Vorn-erke gelegene Jnsthaus (Knechts-
oder Tagelähnerhaus) u. dergl. als ein besonderes Gehöft zu betrachten. Für jede Gebäudegruppe
bezw. für jedes derartige Gebäude ist, gleichwie- für jedes in einer Stadt oder einem Dorfe befindliche
Haus mit oder ohne Nebengebäude, eine Zäh"lkarte auszufüllen.· In diese Karte soll der gesammte
auf dem Gehöfte (im Hause) vorhandene Viehstand und« die Zahl aller in ihm wohnenden viehbe-
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sitzenden Haushaltungen (.Hauswirthschaften) gemeinsam verzeichnet werden. Auch Häuser ohne Vieh
erhalten eine Karte, auf welcher die Fehlanzeige durch Querstriche in der Spalte für die Anzahl
Stücke der einzelnen Viehgattungen erstattet wird. Kein Vieh besitzende Haushaltungen werden
überhaupt nicht verzeichnet. Dahingegen ist darauf zu achten, daß, innerhalb der Städte zerstreut
in den Häusern vorhandene vereinzelte Stücke Vieh sowie Pferde in Bergwerken nicht iibergangen werden.

Die bevorstehende Aufnahme des Viehstandes nimmt die Ortsnnwefenheit zur Grundlage.
Alles in einem Gehöfte (.Hause oder Anwesen) in Fütterung stehende Vieh wird dort eingetragen,
wo es sich zur Zählungszeit befindet, ohne Rücksicht darauf, wer Eigenthümer der Viehsti"icke ist oder
zu welcher Haushaltung sie gehören. Jn Uebereinstimmung hiermit sind Schafherden stets in der
Gemeinde- oder der Gutsflur zu zählen, wo sie sich, wenn auch nur vorübergehend, auf Weide oder«
in Fütterung befinden. Desgleichen haben Schlächter (Metzger) und Händler die bei ihnen stehenden,
zum Schlachten oder Verkaufe bestimmten Thiere, sofern sie nicht etwa erst am 1. Dezember d. Js.
gekauft sind, auszuführen. Am Tage der Zählung nur vorübergehend auf Reisen, Fuhren u. s. w.
abwesendes Vieh ist bei dem Gehöfte (Hause), zu welchem es gehört, zu verzeichnen, da aber, wo
es vorübergehend anwesend ist, z. B. in Wirthshäusern, Ausspannungen unberücksichtigt zu lassen.

Endlich müssen wir einem noch immer nicht ganz geschwundenen Jrrthume entgegentreten,
der dahin geht, daß die Viehzählung irgend welchen Maßnahmen der Besteuerung zu dienen bestimmt
sei. Dies ist keineswegs der Fall. Die durch die Viehziihlnng erlangten Einzelangal-en auf den
Zählkarten werden weder seitens der Steuerverwaltnng noch sonst zu siskalisihen Zwecken ver-
werthet, sondern lediglich zu Uebersichten zusammengestellt und veröffentlicht, aus welchen zwar der
Viehstand der Gemeinde- und Gutsbezirke, nicht aber derjenige des einzelnen Gehöftes, erkennbar
ist. Das Ergebniß der Viehzählungen ist, wie eingangs schon angedeutet, an erster Stelle dazu
bestimmt, die wirthschaftlich nothwendige Frage zu beantworten, ob das vorhandene Vieh den ver-
schiedenartigen Bedürfnissen des Volkes genüge. "Es soll u. A. Fingerzeige dafür bieten, in welchen
Landestheilen dem Viehstande aufzuhelfen sein wird, wie die von auswärts an die Reiihsgrenzen
heranrückende Seuchengefahr abzuwehren oder ein derartiger im Jnnern auftretender verderbenbringender
Feind erfolgreich zu bekämpfen, ivelche Viehgattung oder -Art für die verschiedenen Landestheile
und Gebiete zu empfehlen ist u. a. m.

Der weit über die Jnteressen der Landwirthschast hinausreichende Nutzen der Viehziihlnns
beschränkt sich nicht auf Reich und Staat, erstreckt sich vielmehr bis auf die Gemeinde und deren
einzelne Glieder. Jede Zählungskommission oder sonst betheiligte Behörde ist durch sorgfältig und
rechtzeitig zu treffende Anordnungen, jeder Zähler durch genaue Beachtung der erlassenen Vorschriften,
jeder Besitzer durch vollständige und richtige Eintragung des auf seinem Gehöfte oder in seinem
Hause gehaltenen Viehes in die Zählkarte dazu berufen, zum Gelingen des gemeinnützigen Werkes
beizutragen. Mögen sie Alle erfolgreich zusammenwirken, damit wir am 1. Dezember 1892 ein
wahrheitsgetreues Bild vom Viehstande unseres Vaterlandes gewinnen!

.Fiöiiigciche«:i It-itistisci)es Inrenu. Vle nck.

NO- CI2I Namslau, den 20. November» 1892.
0esehäfts-Anweisung für die Vorsitzenden der Einkommensteuer-Voreinfehätxnngs-Koniniissioi-ten.
I. Am 28. November er. muß den Vorsitzenden der Voreinschätzungskommissionen seitens der Guts-

und Gemeindevorstände das gesammte Veranlagungsmaterial, wie Personenverzeichniß, Ein-
kommensteuerliste, Einkommensteuerrolle, Gemeindesteuerliste, Gemeindesteuerrol1e und die etwaigen
Beläge zum Nachweise von Abzügen (Schuldenzinsquittungen 2c.) zugehen.

2. Säumige Guts- und Gemeinde-Vorstände sind sofort zu erinnern und dem Landrath anzuzeigen.
Z. Nach Eingang der oben zu 1 genannten Listen und Verzeichnisse haben die Vorsitzenden· das

Veranlagungsmaterial einer genauen und eingehenden Prüfung zu unterziehen und nöthigen-
falls die Ergänzung und Berichtigung der Listen re. herbeizuführen (Art. 41 der Anweisung).

4. Die Vorsitzenden haben nach Beendigung der zu 3 erwähnten Prüfung die Mitglieder der
Voreinschätzungskommission, jedenfalls aber so zeitig zusammenzuberufen, daß die Voreinschatzung
spätestens am 8. December beendet ist.

Z. In der Einladung zu den Sisungen der Voreinschätzungskommission, welche gegen Empfangs-
bescheinigung oder mittelst eingeschriebenen Briefes durch die Post zu erfolgen hat, (Art.» 7()
der Anweisung) ist der Gegenstand des in der bevorstehenden Sitzung zu erledigenden Geschäfts-
z. V. wie folgt, kurz zu bezeichnen, Vornahme der Einkommensteuervoreinschätzung für das
Steuerjahr 1893J94 (Art. 70).

S. Nach .8usammentritt der Kommission, jedoch vor Beginn der Verhandlungen haben die Koni-
niissionsmitglieder dem Vorsitzenden durch Handschlag an Eidesstatt zu L8eloben, daß sie bei
den Kommissionsverhandlungen ohne Ansehen der Person nach bestem issen und Gewissen
verfahren und die Verhandlungen, sowie die hierbei zu ihrer Kenntniß gelangenden Verhält-
nisse der Steuerpflichtigen strengstens geheim halten werden. (Art. 70, 4.) Auf die Er-
mahnung beziiglich Geheiinhaltung ist besonders Nachdruck zu legen.
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Sodann prüft die Kommission die Vorarb-s?f«,«.. des Gemeinde- (Guts-) Vorstandes, namentlich
auch darauf hin, ob das Personenvet«z-;tcl)niß (Muster III) vollständig ist und ob aus dem-
selben alle Steuerpflichtigen mit einem Jahreseinkommen von» über 900 Mk. in die Ein-
kommensteuerliste aufgenommen sind. Hierbei, sowie bei der Prüfung der in die. letztere ein-
getragenen Nachrichten müssen die Ergebnisse der letzten Veranlagung und der gegen dieselbe
eingelegten Rechtsmittel sorgfältig verglichen werden. (Art. 41).
Aus Grund dieser Prüfung, der sonst etwa angestellten Ermittelungen und ihrer eigenen
Kenntniß der Verhältnisse und Personen hat die Komnission den Jnhalt der Einkommensteuer-
liste nöthigenfalls zu vervollständigen und zu berichtigen. (Art. 41).
Die im Vorjahre angewandten Normalsätze haben für die diesmalige Veranlagung keinerlei Gültigkeit.
Jn Spalte 18 der Einkommensteuerliste findet die Differenz Ausnahme, welche sich durch
Abzug der Summe in Spalte 17 von der in Spalte 16 ergiebt.

Sodann sind die Spalten 19 und 20 auszusüllen.
Hierüber giebt Artikel 44 der Ausführungsanweisung genaue Auskunft, ohne eingehende
Kenntnißnahme von diesem Artikel ist die Ausfüllung dieser Spalten nicht möglich!

Als Beispiel sei angeführt:
Wenn in Spalte 18 ein Jahreseinkommen von 1100 Mk. gefunden worden ist und

es sind in Spalte 6: 3 Kinder unter 14 Jahren aufgeführt, so sind in Spalte 19: 3 . 50 -
150 Mk. anzugeben und demgemäß in Spalte 20 einzutragen 950 Mk. (d. h. 1100 � 150)»

Wenn aber in Spalte 18 ein Jahreseinkommen von 2300 Mk. gefunden ist und
es sind in Spalte 6 ebenfalls 3 Kinder unter 14 Jahren vorhanden, so sind nicht, wie oben
150 Mk. von dem Betrage in Spalte 18 abzuziehen, sondern 200 Mk.; denn allerdings ist
auch hier 3X50 nicht 200, sondern 150; aber: bei drei Kindern unter 14 Jahren muß
mindestens um eine Stufe herabgegangen werden. Zieht man nun von 2300 Mk. (Spalte 18)
nur diese 150 Mk. ab, so bleiben 2150 Mk. und es ist damit nach dem Tarise die Herab-
setzung des Steuersatzes um eine Stufe nicht erreicht, weil die nächst niedrige Stufe erst mit
einem Einkommen von 2100 Mk. schließt. Es müssen deshalb 200 Mk. in Abzug gebracht
werden, 2300 � 200 - 2100 Mk. Man wird in solchem Falle, welcher stets bei einem Ein-
kommen von mehr als 1800 Mk. und bei 3 Kindern unter 14 Jahren eintritt, beide Zahlen
in Spalte 19 untereinander einsetzen: die 150 aber in Klammern zum Zeichen, daß nicht diese,
sondern vielmehr die andere Summe (200, 250) abgezogen wird.

Für diejenigen Censiten, welche nach der Schätzung der Commission ein Einkommen
von- nicht mehr als 3000 Mk. haben, ist in Spalte 22 der zu veranlagende Steuersatz,
welchen der Eensit jährlich bezahlen soll, nicht die Steuerstufe einzutragen. Dieser Steuersatz
ist in Colonne 3 des im § 17 des Einkommensteucrgesetzes enthaltenen, auf Seite 71 der
Ausführungsanweisung abgedruckten Steuertarifs aufgeführt.

Für die Ausfüllung dieser Spalte 22 ist Artikel 45 der Ausführungsanweisung maßgeblich.
Die Nr. I und 2 des Artikels 45 unterscheiden die Fälle:

1. wenn ein Censit, der vom Gemeinde- (Guts-) Vorsteher in die Einkommen-
steuerliste eingetragen ist, überhaupt nichtsteuerpflichtig ist, weil sein in Spalte 18
nachgewiesenes Einkommen 900 Mk. nicht übersteigt: Ja diesem Falle ist in
Spalte 22 der Vermerk ,,frei« einzutragen; die nachträgliche Uebertragung des
Censiten, in die Gemeindesteuerliste wird hier erfolgen.

2. wenn ein Censit nach Spalte 18 zwar ein Einkommen von mehr als 900 Mk.
hat, ihm aber wegen eines oder mehrerer Kinder unter 14 Jahren der in
Spalte 19 ausgeführte Abzug zusteht und durch diesen Abzug thatsächlich sein
steuerpflichtiges Einkommen auf unter 900 Mk. herabsinkt. Jn diesem Falle
wird in Spalte 22 der Vermerk ,,frei § 18« eingetragen.

Ausnahmsmeise können nun bei ber Bemessung des Steuersatzes in Spalte 22 noch
besondere wirthfchaftliche Verhältnisse des Eensiten berücksichtigt werden. Diese sind unter
Nr. 3 des Artikels 45 erläutert. Auch wenn diese besonderen Verhältnisse von der Kommission
als vorliegend anerkannt werden, bleibt natürlich die Eintragung des steuerpflichtigen Einkommens
in Spalte 20 unverändert: es kann dann eben nur der jenem-Einkommen entsprechende Steuer-
satz, dessen Vorschlag in Spalte 22 gehört, herabgemindert werden, aber auch dies nur nach
den einzelnen Stufen des oben erwähnten Tarifs.

Der Grund dieser Herabminderung des Steuersatzes ist in Spalte 39 anzugeben.
Bezüglich derjenigen Eensiten, welche nach der Schätzung der Kommission ein Ein-

kommen von mehr als 3000 Mk. haben, sind die Eintragungen in Spalte 7 bis 18«.auf
ihre Richtigkeit zu prüfen; die übrigen Spalten bleiben unausgefüllt.

Die Spalten «23�36 bleiben bei allen Eenfiten unausgefüllt.
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11. Jn gleicher Weise erfolgt sodann die Einfchätzung der Personen mit einem Einkommen von
nicht mehr als 900 Mk. beziehungsweise die Ausfüllung der entsprechenden Spalten der
Gemeindestenerliste.

12. Ueber jede Kommissionssitzung ist ein von dem Vorsitzenden und den anwesenden Mitgliedern
zu vollziehendes Protokoll auszunehmen, welches- über den Gegenstand der erledigten Geschäfte,
insbesondere auch über die Verpflichtung der Mitglieder (ofr. oben zu 6) Auskunft geben muß.
(Art. 70). Dieses Protokoll ist zu den dortigen Arten zu nehmen.

13. Die Voreinschätzungskommissionen sind bei Anwesenheit von 3 Mitgliedern einschließlich des
Vorsitzenden beschlußfähig. Die Beschlüsse sind nach absoluter Stimmenmehrheit« zu sassen.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. (Art. 70).

14. Jst eine Kommission, weil auf die erste Einladung sich die Mitglieder nicht in beschlußfähiger
Zahl eingefunden hatten, zum zweiten Male gehörig geladen und wiederum nicht die erforderliche
Anzahl der Mitglieder erschienen, so muß dies, salls nicht besondere Umstände vorliegen,
welche eine solche Annahme ausschließen, einer Weigerung, die angekündigten Geschäfte zu
erledigen, gleich geachtet und nach § 54 des Gesetzes verfahren werden. In diesem Falle ist
mir ungesäumt seitens der Vorsitzenden Anzeige zu erstatten.

15. Solange über die E-inschätzung eines Kommisfionsmitgliedes oder seiner Verwandten oder Ver-
schwägerten in auf- und absteigende: Linie oder bis zum Z. Grade der Nebenlinien berathen
oder abgestimmt wird, hat dasselbe abzutreten. Der Vorsitzende hat in diesem Falle den Vorsitz
einem der Kommissions-Mitglieder zu übertragen.

16. Nach geschehener Voreinschätzung ist das Personenverzeichniß in den Spalten 4 bis 11, die
Einkommensteuerliste in den Spalten 4 bis 6, 37 und 38 aufzurechnen und sind die auf den
Titelseiten der beiden Listen vorgedruckten Bescheinigungen von der Voreinschätzungs-Kommission
unterschriftlich zu vollziehen.

17. Für Wahrnehmung der Geschäfte in einer Entfernung von über 2 Kilometer vom Wohnorte
erhalten die Vorsitzenden und Mitglieder der Voreinschätzungskommisfion Reisekosten und Tage-
gelder. Nach der Verordnung vom 4. Juli d. Js. (G.-S. S. 201) betragen die zu zahlenden Süße:

a. Tagegelder: 2,50 Mk. für den Tag.
b. Neisegelder: «

I. bei Reisen, welche auf Eisenbahnen gemacht werden können: 5 Pfennige für
das Kilometer,

II. bei Reisen, welche nicht auf Eisenbahnen gemacht werden können: 10 Pfennige
für das Kilometer.

Die Liquidationen sind von den betreffenden Vorsitzenden zu bescheinigen und an mich
einzureichen. (Art. 70 Nr. 8).

Ich bemerke, daß Tagegelder nur für die Tage der Berathung der Einkommensteuer-
liste, nicht aber auch. für diejenigen der Gemeindesteuerliste gezahlt werden. ««

18. Ich mache wiederholt daraus aufmerksam, daß die auf die Guts- und Gemeindevorsteher sich
»beziehenden Eintragungen der Einkommensmerkmale in die Einkommensteuerliste nicht von dieses
selbst vorgenommen werden dürfen, sondern daß diese Eintragungen durch die betreffenden Vor-
sitzenden der Voreinschätzungskommission zu erfolgen haben; sowie daß die Eintragungen für
die Vorsitzenden demnächst von mir selbst werden bewirkt werden. ((-it. Kreisblatt-Verfügung

« vom 9. d. Mtg. � Seite 6o9 ss.).
19. Der Vorsitzende hat sodann das gesammte Material (anch die Listen des Vorjnhres) an mich

ungesäumt und spätestens bis 12. Dezember er. einzusenden. Jch bemerke hierbei, daß die
Vorsitzenden durch möglichste sorgfältige Ausführung der« vorstehenden Anweisungen sich und
mir viele unnöthige Arbeit ersparen würden.

NO« CI?-J Namslau, den 17. November 1892.
Auf Grund des §,108 der Kreisordnung betreffend die Ergänzungs-Wahlen von Kreistags-

Abgeordneten ist an Stelle des ausscheidenben Kreistags-Abgeordneten, Rittergutsbesitzers Julius
von Lösch in Berlin eine Ergänzungswahl erforderlich.

Demgemäß bringe ich nachstehend das Verzeichniß sämmtlicher stimmberechtigten Großgrund-
besitzer, wie dasselbe im Jahre 18·91»festgesetzt worden ist, (otJr. Nr. 27 des Kreisblattes von 1891), mit
dem Vemerken zur Kenntniß, daß die durch Verkauf ihrer Güter des Wahlrechtes verlustig gegangenen
Personen, nämlich Rittergutsbesitzer Ulbrich in Nieder-Wilkau und Gutsbesißer Kirsch in Ober-Wilkau
fortgelassen worden sind, während die Aufnahme der an ihre Stelle etretenen VesiHer nach §§ 108,110 der Kreisordnung (vergl. von Vrauchitsch- die neuen preußis3en Verwaltungsgesetze Aufl. U
Anm. 267 zu § 108 nlcht statthaft erscheint.



-�� ei;-29 ��-

Verzeichnis l. der zum Wal)loerbande der größeren Grundbesitzer
gehörigen Grundbesitzer, GetoerbetreilIeudeu und Bergs-erksbesitzer un Kreise NanIslau.
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Lieutenant � 57

56
IS

1l6

Summa Ix572

l l

25
0kL
l1
29

T!
55
7l
l. ,El
35
75
50
II 1l6

2

20

orzendorf, Gut
,, Gem.

Polkowitz- Gem.
1s88 so

"9. LBaron von Osten-I "Bonaven- HRttergutsHFjtzer u. TEet«chen« I 1259
Adlerscron tura Kreisdeputtrter » 39

63
59

63

Summa I1299 63

I� Gr.-Hennersdorf, Gem.

INeicheu, Gut
» Gem.

1362 6210. von Stege! I sFeodor ZFt«ttergutsbeDRitt- Hammer «1224
»: meifter a. D. und 1

Kreis-deputirter �

H
l.l
09

90

. G, Summa Il226 90

II-«,
1 ammer, Gut

» Gem.
Sterzendotf- Gem.

l316 25
U. Graf Heute? von Deo tHRttergutsHFItzer u. etmar "1215

« Donners-mark Major a. D. G, - �

95

H
41
7 49

S
Summa 121619 51

1II
�» isdorf,7 Gut

IS. Graf von Wartensd Gonrad«" I« MajoratgHeIt«tzer in ou-B I 1062S 94
leben I « , sum-da 1062

O

946

O-I

IS. o u av I-MttergutsM·1tzer u. tz . 889
2lmtsratb Oe s - G M 2

Summa s91

-O

13

« ,, Gem.

»1267 59
in tvskt), Gut

, U « « ! )
�· «� «
13.2 905 Ol-

1157"4o

�r

J«

«.!

«»

-

»

.-»

!-«--W,

«·»
« !«s
«4H2E.« -«
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Laufende No.

Vor- .Z u n a m e. oder Wohnort. Grund-  In der Gemarkung
name. G « W » » H »» steuer» st3e:s bez. dem Grundsteuer-

Stand
der

Ja
wirklichen bezw. singirten «

hre5betrag

-«-l-IS-H-Es
Erhebunggbeztrk.

H» Summa der Grund-
und Gebüudestc;uern 7.IT aus Col. 6 u

--I. I 2. I 3. I t4. I 5. I6.I 7.

--

L

P

14. Frau von Mitschke- Marie Rittergutsbesitzerin Gkr.- Butsch- 79160
anCollande

d. Lasa Regierungs-Präfv
dent u. R1ttn1e1ster

l
I15. von Heidel)rand u. Willy Rittergutshes.,- Kal. HF»aIIadel

Summa 91 60

62 40 Gr.-Vutschkau, Gut

854I 7 ··I
643 78
89 25 18

62!I
67 10I Nassadel, Gut

,, Gem.

81333
I16. Braune - lFerd1nand ZHttergutsHFttzer u. Krickau

Oekonomie-Rath

a. D. J Summa I 733!·()JI
« es-; Ze-6

I I

Summa 38«

20

80 II I »
� Kriefau, Gut
� ,, Gem.

698 82II I 6608�2I
-17. Bennecke Julius Rittergutsbesitzer u. « trehlitz «52i 82 32I60

. Lieutenant 114 90.
I Summa I 636 27-l 32

Strehlitz, Gut
,, Gem.

Es·-es 669 32
18 J rau Baronin von Ida 7Rittergutsbesitzerin Lankau 426 25

Stosch geb. von 52 06
Paczinka 69 68

Summa « 547 II

·F 50
10
8

77

� Lankan, Gut
80 Böhmwitz, Gut
E ,, Gem.
I90" 625 89

19. DT·e7l)ner Rudolf Rittergutsbesitzer : Simmelwitz 563I06
(m1noren) 6 93 42

4
Summa I 569I99

� «Simmelwitz, Gut
80 »

616 79« . · I » ·l
20. Zucker Max R1ttergutsbesitzer Glau1che 490 76

4203

46

47I
Z

Summa I 532I7t5I50

» Gem.

8·0l
40 I -
20 » Gem-

583 39
"21. von Busse I Paul Ritt·ergut·sbesitzer us « Gr.·- March- 48614

R1ttme1ster a. D. : w - �
481tz I93

Summa 487 0�I 48

Glausche, Gut

It
40 Gr.-Marchwitz, Gut

G 535 47

- Summa

I I ! 7
22.IGrunF?ye Heu« � " -� »Breslau 47å)IZ; 4sk

I474ÆI 50

,, Gem.

F!8 Paulsddrf, Gut
20 » Gem.
II » 524 ex;J-.-23. v. Prittwktz-Gaffron ?z«Feodor Rittergutsbesitzer u. roschkau 405 99 41

Hauptmann a. D. I 11 0-1
� Droschkau, Gut

,, Gem.
,458I-J Summa I 417 �I

-24. ÄIeTmann Adolph Rittergutsbesitzer auchendorf 41166
4l

"26I
2

Summa
2 97

414 6-II
Gem.

28

40 Jauchendorf, Gut
40 »
s-Js S 44343

-25 l8I.Scholz l?)swald IRittergutsbesitzer IAltftadt I :395H
Summa 395 59j -18

XI Altstadt, Gut
20 41319-.-.-. Z

! « I«inder "Karl .Gutsbesitzer IRien1berg I 273I33Summa 273F3··FI
l

- 24s

24s
:IDroE7kau, Gut 29733

"27. iBüttner Georg IGutsbe11tzer . Wi11disch- · 2.9:zI9o
Marchw1tz

24

24I

20» Wind.-MarchwiB- Gut

VI , 258

»
-

l5

Lieutenant
c

I
Summa. I 233 95

28. Tfdenzel Bernhard -Rittergutsbesitzer U. Ober-Wilkau 306 42J131
35

729. "Schindler Ernst Rittergutsbesitzer lDrzezinkeSumma 207 73 35

- Ober-Wilkau, Gut
� ,, Gem.
:l - 242. 73

14zs1 16
15 64 18
4 2

35«
� -· Glausche, Gem.

El

80 Brzezinke, Gut
30 ,, Gem.

23411.
"30. Kaln1bach August E-rbscholtiseibesitzer C"akobsdorf

Summa- 208 51

0 Z
Summa I 199 01

208l51 e21
Z!

70 Jakobsdorf, Gem.
23021

31.
Thoß laus Lieutenant Hennersdorf

IS 8 -
und I·Kurzbach » » » Z 93 � � Nieder- ,, ,,

I- 208 S IS S

Freiherr v. Sehen- Stan?s- LZKittergutsbesitzer u. Klein- 119 59
2 8

75 76 I
- » G - Summa -

r err v e d tz elf "GutsbeKtzer ern- I an 202�75
198.19 28

70
26 4 Kl.-Hennersdorf, Gut .
l 20 ,, Gem.

2 Schadegur, Gem.
80 226t9L

Summa

er WTEau, Gem. S

225I48
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AlItheilmIg B.
«« Gewerbetreibende und Bergwerksbesitzer, welche in Klasse A l der Gewerbesteuer mit dem

Mittelsatze veranlagt, sind im Kreise nicht vorhanden.
NO- 6l4l Namslau, den 21. November 1892.

Bei der am 4. d. Mts. vorgenommenen Wahl der Mitglieder und Stellvertreter der Ge-
werbesteuerausschüsse für die Klassen Ill und IV wurden gewählt:

as. in Klasse IIl.
als Mitglieder: als Stellvertreter:

I. Kaufmann Grützner-�Namslau. I. Kaufmann Ploschke�Namslau.
2. Kaufmann Lange�Namslau. 2. Kaufmann Koschwitz��Namslau.
Z. Kaufmann Marck�Reichthal. » 3. Brauereibes. Hossmann�Namslau.
4. Mühlenbes. Vogt��Namslau. 4. Zimmermstr. Kricke�-Namslau.
5. Brauereibes. Spätlich�Namslau. s5. Kaufmann Wechmann�Namslau.

l). in Klasse N.
als Mitglieder: ! als Stellvertreter:

1. Gastwirth Drescher�Namslau. 1. Maschinenfabrikant Kintzer�Namslau.
2. Buchhändler Dethleffs��Namslau. 2. Bäckermeister Robert Gottlieb-�Reichthal.
Z. Bäckermeister A. Miosge�Reichthal. 3. Gastwirth Gowin�Gr.-Steinersdorf.
4. Schuhmachermeister Frey�Namslau. »4. Schuhmachermeister E. Lehmann�Namslau.
5. Mühlenbes. Wodarz�Hannsowski. s5. Tischlermeister Knopp��Namslau.

NO-"6151 Breslau, den 11. November 189-2.
« Polizei-Verordnung.
Auf Grund der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März

1850 (G. S. S. 265 ff.) und der §§ 137, 139 und 140 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883. (G. S. S. 195 sf.) wird mit Zustimmung des Bezirks-
Ausschusses für den Regierungsbezirk Breslau Folgendes verordnet:

§ 1. Die unterm II. und 12. September d. Js. erlassenen Polizei-Verordnungen, betreffend
Maßregeln gegen Cholera, (Extrabl. zu Nr. 37 S. 353 des Regierungs-Amtsblattes für 1892)
werden hierdurch aufgehoben. «

§ 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung in Kraft.
Königlicher-Regiernngs-Präsident. Wirklich« Geheimer-Oher-Regiernngsrath.

gez. Fhr. Juncker von Ober-Conreut.
Namslau, den 21. November 1892.
Borstehende Polizei-Verordnung wird hierdurch mit dem Bemerken weiter veröffentlicht, daß

die aufgehobenen Polizei-Verordnungen im Kreisblatt Seite 514 abgedruckt sind.

US- SICH! Namslau, den 21. November 1892.
Muß- und Gen-iehts-Revifionen.

Die Durchsicht der Berichte über die polizeilichen Maaß- und Gewichtsrevisionen im
Jahre 1891 haben ergeben, daß noch vielfach unvollständige und nicht in der tabellarischen Form,
wie dies in der technischen Anleitung zur Ausführung der polizeilichen Maaß- und Gewichts-
revisionen Seite 9 unter It vorgeschrieben ist, ausgesührte Anzeigen erstattet werden.

Eine sehr große Ungleichmäßigkeit ist immer noch bezüglich der Entscheidungen der Polizei-
Behörden wahrgenommen worden, obschon Nr. S und 10 der allgemeinen Bestimmungen der tech-
nischen Anleitung zur Ausführung der polizeilichen Maaß- und Gewichtsrevisionen keinen Zweifel
belassen, sondern folgende Fälle und Maßnahmen unterscheiden:
1. Ungestempelte oder denselben gleich zu achtende Maaße 2c., d. h. solche mitJungiltigem Stempel,

kasfirtem Stempel oder nicht mehr erkennbarem Stempel (sind mehrere Stempel vorhanden,
so genügt die Erkennbarkeit eines derselben) sind ohne Weiten-es von der Polizeibehörde einzu-
ziehen und die Contravenienten zu bestrafen. -

2. Bei verletzten, aber noch theilweise erkennbaren Stempeln, oder bei aufsallender Abnutzung
sind die Maaße 2c. wegen Verdachts der Unrichtigkeit dem zuständigen Aichungsamt zur Prüfung

.zu übergeben. ErgielIt diese Prüfung: ·A. daßf t;ie Maaße re. die gestattete Berkehrssehlergrenze überschreiten, so ist wie bei 1 zu
ver a ren.

B. daß die Maaße 2c. innerhalb der Verkehrsfehlergrenze richtig find, so sind dieselben!
a. bei Verletzung der Stempel dem öffentlichen Verkehr durch aichamtliche Kassirung

der Stempel zu entziehen und dem Eigenthümer ohne Bestrafung zurückzugeben,
d. bei Abnutznng ohne Weitem zurückzugeben.

Z. Borschriftsmäßig gestempelte Maaße er. welche in . Betrefs des»Materials, der Gestalt, B-
· eichnung, Art der Stempelung re. den geltenden Vorschriften nicht entsprechen, sind, wie vor-stehend unter Be. angegeben, zu kassiren und zurückzugeben.
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Laufende No.

Vor-

Ja
S tun D der witklichen bezw. fingirten «

hre5betrag

Z u n a m e. I oder Wohnort. Gk«»k,- IN- In der Gemarkung
Amme- G « W « k H «» steuer· E�aUde- bez. dem Grundsteuer-

stelleT· Erhcbungg3bezirk.

I: - F : - . =

Z« Summa der Grund-
und Gebäudesteuer
aus Col. 6 und 7.IX

»1. 6.
--!«l«ä-6l«8

I7

I-

IV

14.
I Collande

791 60 62
I 2 I 8 I 4 I 5 I
Frau von Mitschke- Marie Rittergutsbesitzerin Gr.- Butsch-

I
. kau
I Summa

15. von Heidebrand u. IWilly Ritter»gutsI1es.," K·gl. HFaIIa5el
d. Lasa Regierungs-Pxafv

dent U. R1ttmetstI. .
I a. D.

62

40 Gr.-Butschkau, Gut

T:-J 854791 6-0l
643 78
89 25 67

13
Summa 732-»Es80

Nassadel, Gutl 0"
20 » Gem.

II 813Es
16. Braune I Ferd1nand IMttergutsH·F1tzer u. Krickau

. Oekonom1e-Rath I
654 86

5 96 35
Z

Summa 38

Krickau, Gut
,, Gem.

698 82
17.

66o III
82I Bennecke Julius Ktergutsbesitzer u.lItreh»litz

» Lieutenant
521
ll4 32

Summa
90»

636 Es 32

?5trehIitz, Gut
» ,, Gem.

II
IV

669 32
18.

19.

» Stoskh geb. von
Paczmka

»Frau Varonin von Ida Jiittergutsbesitzerin IZankau
O

426 I2Z
52 06
69 68

50
10
8

Summa 5479·9I77

Lankau, Gut
Böhmwitz, Gut

,, Gem.
X)

L
90IL »625 89

(minoren)
T·.F,)ner Rudolf H«iittergutsbesitzer .Simn1elwitz563j06

6 93 42
4

s Summa 46

� Simmelwitz- Gut
80 ,,. « Gem.

616t 79
20. Zucker Max « Rittergutsbesitzer « Glausche

569eII
490 76
42 03 47

Z
-G Summa 50

II
40 Glausche, Gut
20 » Gem-

583"39
-21. von Busse- Paul Rittergut·sbesitzer 1i. Gr.»- March-

Rittme1ster a. D. w1tz

532IFI
486 14 48

« - · s Summa 48

El
40 Gr.-Marchwitz, Gut

,, Gem.
535I47

22.IGrunFII)e Wen« � " ·� ; Breslau "470
4

·93
487IFl

27
39 48

.1
Summa 50;

J «8 Paulsdt)rf, Gut
20 ,, Gem.
:I , 5246F3

23. v. PrittwItz-Gaffton Feodor Rittergutsb"esitzer u. Droschkau
Hauptmann a. D. .

474 XI
405 99
11 01

41

Summa 4I

� Droschkau, Gut I
� ,, Gem.
II . . 458

«24.ÄIe?r-mann -Adolph RittergutsI)esitzer LJauchendorf417:I
411.66
2 97«26s

4l4 ·

»40
2-«40

Jauchendorf, Gut
,, Gem.

28 44343
25.I Scholz ?)swald ZJiittergutsbesitzer Altstadt I 18I

Summa

Summa I395 59

II

:395 II
-18

II
20I Altstadt, Gut I

,413Z9
26. Hindert Karl Gutsbesitzer

. I
IRien1berg�l- Summa273s33

273133
ID·, G .· 24 :IDroH)kau, Gut

24s 29733
"27. tBüttner Georg Gutsl)esitzer S . W« d"sch-

» ?)31TlaI:chwitz
24

II » Summa -24

20» Wind.-Marchwitz- Guts

-JI - 25815
I28.Tänze! »

Lieutenant

- · I
Bernhard Ritte·rgutsbesitzer u. Ober-Wilkau «

2:;.«zI95
I

233I95
206 42
. 13l

35

s G Summa207 73

- "OT)er-W-i"lkau, Gut -
� ,, Gem.

242."78
I29.-N)indler Ernst Rittergutsbesit3er Brzezinke14::3 l

15 64
40.23

16
18

- Summa 199 01 35t

35:I
80

�" Glausche, Gem.
II

Brzezinke, Gut
30 ,, Gem.

23411
30.I -Kalmbach .ÄuguIt Erbscholtiseibesitzer akobsdorf 208I51 21

Summa 208»51 2lI
70 Jakobs-dorf, Gem. .
70 23021

T?-I.

32. Fret«Eerr v. SeISIIßI Rudolf tGutsbFitzer ern- I au I
« und » Kurzbach

FreIherr v. Se·herr- Stank- LTIiittergutsbesitzer u. Klein-
Thoß "laus L1eutenant Hennersdorf 119«59

2 8
75 76

-26
1

Summa

«

l9819 28

4 Kl.-HennersdorI, Gut
20 ,, Gem.

I 2 Schadegur, Gem.
S 226.R!

202I
-593

Summa 208 S

16 S- »er-W·I«IIau, Gem. S
� � Ruder- » »
168 225»48
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Abtheilung B.
-« Gewerbetreibende und Bergwerksbesitzer, welche in Klasse A I der Gewerbesteuer mit dem

Mittelfatze veranlagt, sind im Kreise nicht vorhanden.
NO« 614l Namslau, den 21. November 1892.

Bei der am 4. d. Mts. vorgenommenen Wahl der Mitglieder und Stellvertreter der Ge-
werbesteuerausschüsse für die Klassen III und IV wurden gewählt:

a. in Klasse III.
als Mitglieder: als Stellvertreter:

1. Kaufmann Grützner-�Namslau. 1. Kaufmann Ploschke�Namslau.
2. Kaufmann Lange�Namslau. 2. Kaufmann Koschwitz�Namslan.
Z. Kaufmann Marck-Reichthal. Z. Brauereibes. Hoffmann�Namslau.
4. Mühlenbes. Vogt-�Namslau. :4. Zimmermstr. Kricke�-Namslau.
Z. Brauereibes. Spätlich�Namslau. ;5. Kaufmann Wechmann�Namslau.

l). in Klasse IV.
als Mitglieder: « als Stellvertreter:

I. Gastwirth Drefcher��Namslau. 1. Maschinenfabrikant Kintzer�Namslau.
2. Buchhändler Dethleffs��Namslau. 2. Bäckermeister Robert Gottlieb��Reichthal.
3. Bäckermeister A. Miosge�-Reichthal. » 3. Gaftwirth Gowin�Gr.-Steinersdorf.
4. Schuhmachermeister Frey�Namslau. »4. Schuhmachermeister E. Lehmann�Namslau.
Z. Mühlenbef. Wodarz�Hanusowski. 5. Tischlermeister Knopp�Namslau.
N·-«"6151 " I " Bi:es-lau, den 11. November 189.2.

« Poli ei-Verord n .Z U U S
Auf Grund der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom II. März

1850 (G. S. S. 265 ff.) und der §§ 137, 139 und 140 des Gefetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883. (G. S. S. 195 ff.) wird mit Zustimmung des Bezirks-
Ausschusses für den Regierungsbezirk Breslau Folgendes verordnet:

§ I. Die unterm 11. und 12. September d. Js. erlassenen Polizei-Verordnungen, betreffend
Maßregeln gegen Cholera, (Extrabl. zu Nr. 37 S. 353 des Regierungs-Amtsblattes für 1892)
werden hierdurch aufgehoben. «

§ 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung in Kraft.
Königlirher-Regierungs-Präsident. Wirklul1er Geheime-Oher-Regiernngsrath.

gez. Fhr. Juncker von Ober-iConreut.
Namslau, den 21. November 1892.
Borstehende Polizei-Verordnung wird hierdurch mit dem Bemerken weiter veröffentlicht, daß

die aufgehobenen Polizei-Verordnungen im Kreisblatt Seite 514 abgedruckt find.

As« THIS! Namslau, den 21. November 1892.
Muß- nnd Gewithts-Revisionen.

Die Durchsicht der Berichte über die polizeilichen Maaß- und Gewichtsrevisionen im
Jahre 1891 haben ergeben, daß noch vielfach unvollständige und nicht in der tabellarischen Form,
wie dies in der technischen Anleitung zur Ausführung der polizeilichen Maaß- nnd Gewichts-
revisionen Seite 9 unter II vorgeschrieben ist, ausgeführte Anzeigen erstattet werden.

Eine sehr große Ungleichmäßigkeit ist immer noch bezüglich der Entscheidungen der Polizei-
Behörden wahrgenommen worden, obschon Nr. 6 und It) der allgemeinen Bestimmungen der tech-
nischen Anleitung zur Ausführung der polizeilichen Maaß- und Gewichtsrevisionen keinen Zweifel
belassen, sondern folgende Fälle und Maßnahmen unterscheiden:
I. Un estempelte oder denselben gleich zu achtende Maaße 2c., d. h. solche mitJungiltigem Stempel,

kass?rtem Stempel oder nicht mehr erkennbarem Stempel (sind mehrere Stempel vorhanden,
so genügt die Erkennbarkeit eines derselben) sind ohne Weiter-es von der Polizeibehörde einzu-
ziehen und die Contravenienten zu bestrafen. -

2. Bei verletzten, aber noch theilweise erkennbaren Stempeln, oder bei auffallender Abnutznng
sind die Maaße 2c. wegen Berdachts der Unrichtigkeit dem zuständigen Aichungsamt zur Prüfung

.zu übergeben. Ergiebt diese Prüfung:A. dass i-e Maaße re. die gestattete Berkehrsfehlergrenze überschreiten, so ist wie bei I zu
ne a ten.

B. daß die Maaße 2r. innerhalb der Verkehrsfehlergrenze richtig sind, fa sind dieselben!
a. bei Berletzung der Stempel dem öffentlichen Verkehr durch aichamtliche Kassirnng

der Stempel zu entziehen und dem Eigenthümer ohne Bestrafung zurückzugeben,
b. bei Abnutznng ohne Weitem zurückzugeben.

Z. Borfchriftsmüßig gestempelte Maaße er. welche in. Betress des-Materials, der Gestalt, B»
· eichnnng, Art der Stempelnng er. den geltenden Vorschriften nicht entsprechen, find, wie vor-ftehend unter Be. angegeben, zu kassiren und zurückzugeben.
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4. Werden Maasse &c. bei Gewerbetreibenden vorgefunden, welche gegen die Punkte 1�3 ver-
stoßen, so ist es gleichgiltig, ob diese Maaße 2c. zum Zumessen oder Zuwägen thatsäcblich ver-
wendet werden bezw. zu einer solchen Verwendung bestimmt sind oder nicht; gegen die Besitzer
derselben ist ebenso zu verfahren, als wenn sie dieselben benützt hätten.

Z. Die Polizeibehörden haben in den Fällen 1 und 2A neben der Bestrafung der C-ontravenienten
auch die E-inziehung der beschlagnahmten Gegenstände ohne Weiteres zu verfügen.

Gleichzeitig mache ich noch darauf aufmerksam, daß noch eine größere Anzahl fest-
fundamentirter Brückenwaagen und solcher Wangen, welche für eine größte zulässige Last von
mehr als 2000 Kilogramm bestimmt sind, entgegen der Vorschrift im § 68 der Aichordnung
im öffentlichen Verkehr angewendet wird, obwohl sie entweder überhaupt noch nicht geaicht
worden sind, oder seit ihrer letztenAichung die dort bezeichnete Frist schon lange verstrichen ist.
Unter feftfuudamentirten Brückeuwaagen sind tm Sinne des § 68, 1 der Aichordnung vom
27. Dezember 1884, Beilage zu Nr. 5 des R.-G.-B! für 1885, solche zu rechnen, bei welchen
jeder der Stützpunkte des Hebelsystems (Lagerpfanne) direkt oder indirekt mit dem Fundament
fest verbunden ist, im Gegensatz zu den trausportableu Brückenwaagen, bei welchen die ge-
genseitige Lage dieser Stiitzpunkte durch ein besonderes, vom Fundament unabhängiges Gefiel!
gesichert ist. Zu letzteren gehören dievielsach als festfundamentirt betrachteten Viehwaagen unter 2000
Kilogramm Tragkraft; letztere unterliegen daher nicht der periodischen Wiederaichung.

Dies bringe ich den Ortspolizeibehörden behufs sorgfältiger Nachachtung hiermit zur Kenntniß.
Die Aufzeichnungen über das Ergebniß der im Jahre 1892 bewirkten Revision oder eine

Anzeige darüber, daß die stattgehabte Revision zu Ausstellungen keine Veranlassung gegeben hat,
sind bis zum l0. Januar k.Js. pünktlich hierher einzureichen. Auf der Titelseite der Nachweisung
eventl. in der Negativ-Anzeige bleibt anzugeben, wie viele Gewerbetreibeude revidirt worden sind.
NO- 6l7I Namslau, den 22. November 1892.

Die Magisträte, Guts- und Gemeindevorstände des hiesigen Kreises werden ersucht resp.
aufgefordert- die für den Monat Oktober d. J. fälligen Beiträge zur Gemeinde-Krankenkasse bestimmt
bis zum 10. Dezember d. J. an die Kreis-Kommunal-Kasse hierselbst abzuführen.

Es haben zu zahlen:
Stadt Namslau 203,51 Mk.; Stadt Reichthal 20,71 Mk.; Gem. Altstadt 1,85 Mk.;
Gem. Bachowitz 0,58 Mk.; Gut Bankwitz 2,74 Mk.; Gut Böhmwitz 3,71 Mk.; Gem.
Böhmwitz 4,89 Mk.; Gut Brzezinke 1,08 Mk.; Gut Buchelsdorf 3,24 Mk.; Gut
Groß-Butschkau 1,80 Mk.; Gem. Groß-Butschkau 0,36 Mk.; Gem. Klein-Butschkau
1,44 Mk; Gut Dammer 4,68 Mk.; Gem. Dammer 2,52 Mk.; Gut Drofchkau 1,44
Mk.; Gem. Droschkau 0,72 Mk.; Gem. Dzieditz 0,58 Mk.; Gut Eckersdorf 2,02 Mk.;
Gem. Eckersdorf I und II 0,80 Mk.; Gem. Eisdorf 0,80 Mk.; Gem. Friedrichshilf
2,66 Mk; Gut Giesdorf 0,36 Mk.; Gem. Giesdorf 1,45 Mk.; Gut Glausche 1,08
Mk.; Gem. Glausche 2,38 Mk.; Gut Grambschütz 1,44 Mk.; Gem. Grambschütz 0,64 Mk.;
Gem. Gülchen 0,36 Mk.; Gem. Herzberg 0,36 Mk.; Gem. Hoenigern 1,30 Mk.;
Gem. Jakobsdorf (),22 Mk.; Gut Kaulwitz 1,80 Mk.; Gem. Kaulwitz 1,28 Mk.;
Gem. Kreuzendorf 0,02 Mk.; Gut Lankau 1,47 Mk.; Gut Lorzendorf 2,52 Mk.; Gem.
Deutsch-Marchwitz 3,40 Mk.; Gut Groß-Marchwitz 1,08 Mk.; Gem. Groß-Marchwitz
0,31 Mk.; (i8·-ut Windisch-Marchwitz 2,02�Mk.; Gem. Windifch-Marchwitz 0,58 Mk.;
Gut Minkowsky 1,66 Mk.; Gut Nassadel 0,72 Mk.; Gut Noldau 1,53 Mk.; Gem.
Noldau 1,90 Mk.; Gem. Qbischau 0,22 Mk.; Gut Paulsdorf 0,63 Mk; Gem. Paulsdorf
0,66 Mk.; Gem. Polkowitz 0,21 Mk.; Gem. »Proschau 7,08 Mk.; Gem. Saabe 0,22
Mk.; Gem. Schadegur 2,31 Mk.; Gem. Schmograu 8,53 Mk.; Gem. Sgorsellitz 0,58
Mk.; Gut Simmelwitz 0,60 Mk.; Gem. Simmelwitz"0,09 Mk.; Gut Skorischau 6,90
Mk.; Gem. Skorischau 0,58 Mk.; Gem. Sophienthal 0,"22-Mk.; Gut Staedtel 1,08 Mk.«;
Gem. Staedel 1,92 Mk.; Gut Sterzendorf 2,16 Mk.; Gem. Sterzendorf 2,71l Mk.;
Gem. Strehlitz I 1,23 Mk.; Gem. Strehlitz III 0,44 Mk. ;« Gut Wallendorf 2,38 Mk.;
Gem. Wallendorf 4,87 Mk.; Gut Ober-Wilkau 0,94 Mk.; Gem. Ober-Wilkau 0,72 Mk.;
Gem. Nieder-Wilkau 1,66 Mk.; Vorwerk Ober-Wilkau 0,72 Mk.

NO« THIS! Namslau, den 24. November 1892.
Die Ortsbehörden des Kreises mache ich hierdurch darauf aufmerksam, daß

I. in der Zeit vom Montage nach dem zweiten Advents-Sonntage bis zum ersten Weihnachsfeiertage
d. i. vom 7. bis zum 25. December einschließlich, die öffentlichen Tanzoergnügungen und ähnliche
öffentliche Lustbarkeiten verboten sind;

L. am ersten Weihnachtsfeiertage und am Vorabend desselben alle Tanzvergnügungen und ähnliche
Lustbarkeiten, also auch die nicht öffentlichen, untersagt sind; K

Z. am ersten Weihnachtsfeiertage nur Musikaufführungen und theatralische Vorstellungen ernsten
Inhalts stattfinden dürfen. l «

« N-eß-Mc«-. «;
»; « F; «; »· «.



Beilage zu Nr. 47 des ,,Namslauer Kreisblattes.««
« Donnerstag den« 24. November l892.

III« 620J Namslau, den 21. November 1892.
Der Herr Ober-Präsifident der Provinz Schlesien hat dem Verein für Erziehung und

Unterricht schwachsinniger aber bildungssähiger Kinder aus dem RegierungsbezirkOppeln die Genehmigung
ertheilt, im Laufe des Jahres 1893 eine einmalige Sammlung milder Beiträge in Form einer
Hauskolleete bei den bemittelteren Haushaltungen des Regierungbezirk Breslau zu veranstalten und
zwar hat die Einfammlung im Kreise Name-lau im Monat Februar k. Js. zu erfolgen.
NO« 621-J Namslau, den 4. November 1892.

Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß viele Mitglieder derProvinzial-Land-Feuer-
Societät die versicherten Gebäude und Schober nicht mit einem VersM)erungsfchilde der genannten
Soeietät versehen haben.

Da die Unterlassung gemäß § 6 der Jnstruktion für den Gefchäftsbetrieb der schief. Pro-
vinziallandfeuersocietät vom 6. 12. 7 J und nach § 11 d. Allg. Versich.-Bedingungen geeignet er"«-
scheint, Nachtheile für die Versicherungsnelnner herbeizuführen, insbesondere aber den Schutz vor
böswilligen Vrandftiftuugen zu vermindern, so kann ich den Associaten die sAnbringung der erfor-
derlichen Schilder nur empfehlen.

Die Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises veranlasse ich daher, den.noch fehlenden Bedarf
un Bersicherungssrhildern alsbald festzustellen und mir denselben bis zum I. Dezember er. anzuzeigen. «
US- 622l Namslau, den 21. November 1892.

Bewegung der Maul- und Klauenseuche im Kreise.
Seitdem 16. November er. ist die Maul- nndKlauenfeuche unter den Rindviehbeständen erloschen.

I. bei dem Dominium Groß-Marchwitz.
2. ,, ,, Stellenbes1tzer Ernst« Sroke in Niefe.
3. ,, ,, Bauergutsbesitzer Josef Kaboth in Proschau.

Neu aufgetreten.
1. bei dem Stellenbesitzer Franz Jarzumbek in Sgorsellitz.
2. ,, ,, ,, Christian Drung in Niefe.

III« 623l Namslau, den 24. November 1892.
Ernannt: Der Herzogliche DomainenpächterKarkowsky zum Vorsitzenden der Einkommen-

steuer-Voreinschätzungs-.Kommission für den 30. Bezirk. (Saabe � Hoenigern.)
Der Königliche Landrath und V-rsitzende des Kreis-Ausschusses.

Willen.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bekanntmaehnng.
Das den Erben des verstorbenen Bauergutsbesitzers Thomas Stosrhek aus Strehlitz

gehörige Bauergut Nr. 6 daselbst (16 he. 68 a. 70 qm) soll für die Zeit bis November 1905
meistbietend an Ort und Stelle zu Strehlitz »

am t2. December l892 Nachmittags 2«j2 Uhr
verpachtet werden.

Di·ePachtbedingungen können in unserer Gerichtssrl)reiberei IV eingesehen werden. Jeder
Pachtlustige hat vor Abgabe des Gebots eine Eaution von 1500 Mark zu legen.

Namslau, den 17. November 1892. K"önigliches AnItsgericht.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des Herrn Landraths vom 12. April d. Js.
gireisblatt für 1892 Seite 184) lasse ich nachstehend das Verzeichniß derjenigen Tage im Monat

ecember folgen, an denen die directen Staatssteuern sowie die Domainen- und Nentenbankrenten
von den Ortserhebern des Kreises-an die Königliche Kreiskasse für die Monate October, November
Und December abzuliefern sind. , »

Die Einkommensteuer von Einkommen über 3000 M. für die vorgenannten drei Monate
ist in »der ersten Hälfte des Monats December von den Steuerpflirhtigen direct an die unterzeichnete
8asse einzuzahlen. «

Die Herren Besitzer von Rittergiitern können ihre persönliche Einkommensteuer zugleich mitbszen sonstigen directen Staatssteuern, welche auf die Güter entfallen, zur unterzeichneten Kasse
O nza en. ·

Um Einhaltung der nachftehenden· Einzahlungstermine wird dringend ersucht.
Namslau, den -23.« November «189i2; H Königliche Krei8kafse.

«- Behrmann.
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jBankwitz, Brzezinke, Eckersdorf, Grambfchütz, Groditz, Gülchen, Lorzendorf, Sande,

.Bachwitz, Bbhmwitz, Erdmannsdorf, Groß-Hennersdorf, Klein-Hennersdorf, Jacobsdors,

. , -- l . .H

DGemeinden oder Gutsbezirke. T:::««
uctsmdt, Verm-d-is, Jaucheudpkf, D-utsch-M-kkchwitz, Wiudisch-Mqkchwitz, Maske- G G G ·
dorf, Miilchen, Riese, Schadegur und Sgorsellitz . . . . . . . . . . . . Ist.

Siorischau und Ober- und Nieder-Wilkau . . . . . . . . . . . . . . 15
Creuzendors, Damnig, Dziedzitz, Eisdors, Ellguth, Giesdors, Hönigern, Schwirz,
StrehlitzI,IIund1ll................... IS

Kaulwitz, Minkowsky, Profchau, Simmelwitz und Sovhienthal . . . . . . . 17.
Groß-Butschkau, Klein-Butschkau. Charlvttenthal, Friedrichsberg, Friedrichshilf, Johanns-
dors, Firickau, Lankau, Polkowitz und Sterzendors . . . . . . . . . . . 19.
.Dammer, Dörnberg, Herzberg, Nassadel, Noldau, Obischau, Paulsdorf, Städtel und
Wallendorf........................ 20.
Buchelsdors,Droschlau,Glausche,Haugendvrs,Groß-Marehwitz, Neu-Mar(hwitz,Schmograu .
Groß- und Klein-Steinersdorf, Städte Namslau und Reichthal . ». . . . .. . , 21.

Die in vvrgedaehtem Verzeiehniß nachgewiesenen « Ablieserungstermine sind genehmigt durch
Verfügung der Königlicben Regierung zu Breslau vom 4. Mai d. Js.

. Beianntmachung.
Es sind wiederholt siädtische Promenadenbäume von ruchloser Hand durch Messerschnitte

bezw. Axthiebe beschädigt worden.
Die städtischen Promenaden find eine der schönsten Zierden unserer Stadt, und es muß

Jedem, der es mit der Stadt Namslau gut meint, daran liegen, daß diese Promenaden gepflegt
und gegen die Angrisfe brutaler Menschen geschützt werden.

Es ergeht daher an die Einwohnerschaft die dringende Bitte, alle Fälle muthwilliger Be-
schädigungen der Promenadenbäume sofort bei uns anzuzeigen.
· Demjenigen, dessen Anzeige zu einer Bestrafung des Thäters führt, sichern wir eine
Belohnung von I· 20 MAck «. zu.

Außerdem weisen wir daraus hin, daß ruchlose Beschädigung von Promenadenbäumen durch
das Reichssirasgefetzbuch mit Gefiingnißstrase bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark
bedroht ist, daß neben der Gefängnißstrase auf der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt
werden kann, und daß schon der Versuch der Beschädigung strafbar ist.

Namslau, den 15. November 1892. Der Magistrat. Schulz.- - - - - " - - - - -I

Wille für das Krankenhaus zu MamIlau.
An die Eingesessenen der Stadt und des Kreises richte ich die herzliche Bitte, den armen

Kranken, welche das Weihnachtsfest aus ihrem Schmerzenslager verbringen müssen, zu einer kleinen
We.ihnachtsfreude behilflich sein zu wollen, durch milde Beiträge an Geld, gebrauchten .Kleidungs-
stücken u. s. w. Jede auch noch so geringe Gabe wird mit warmem Dank angenommen werden.
Im Namen der armen Kranken ergeht an alle mildherzigen Gebet ein herzliches -Vergelt�s Gott!"
" II(-I(-no II(-Its·-I(-II, leitende Diakonissin des Kreis-Krankenhauseg.

Nichiqmi1icher Theil. J

Holzverkauf im Stadtforft Namslau.
Freitag den 2. Dezember er. kommen zum Verkauf an Ort und Stelle

· Jugen 16 (lkramarke) 66 Rmt. Erleu-Knüppel,
,, ,, 16 ,, Fichten-Astholz,
,, ,, 72 ,, Erlen-Reisig.

Ferner an der Försterei: 133 ,, Fichten-Reisig.
Der Verkauf beginnt früh 9 Uhr an der Försterei.

z Die Jota-gommisflou. «

(sgulliocl)eude Grl5sen l» LampeUfchkkMe»Hm« bMgst » · s  in großer Auswahl empsie2lt). 0pit2.
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Vorschuß-Verein zu Namslau
eiagetragene GenoIsensekiast mit desriiriinkter ÆastpIYkieIit.

Nach Beschluß des Vorstandes und Aufsichtsraihs vom 14. Novemberszcr. findet
Sonntag den 4. December cr., Nachmittags 4 Uhr

�� eine -�

General?-Yersammcung
in PietZ0Uka9s I-J-l()tel

statt, wozu wir die Mitglieder hiermit einladen.
Tagesordnung:

It. Wahl des DirectorS, da die Amt-3periode des derzeitigen Director6 am 31. December er. abläuft.
I. Wahl von drei Aufsicht6rathgmitgliedern an Stelle der turnuömäßig alt. 1892 ausscheidenden

Herren: Sattlermeister Pelikan, Lehrer Rudolf und Kaufmann Liehr.
Z. Bestimmung des Höchstbetrages, welchen Darlehne und Spareinlagen in ihrer Gesammtheit nicht

übersteigen dürfen.
4. Festsetzung des Höchstbetrage-Z, über welchen hinaus keinem Genossen Credit ertheilt werden darf.

Vorschuß-Verein zu Namslau
eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht.

« W. Plage-hI:e,
Vorsitzender des Aufsichts-rathe.

-
I Für die so zahlreichen Beweise
treundschafi"-licher Theilnahme, welche
mir nach dem Abladen und bei der Be-
erdigung meiner Ehe1rau zu Theil ge-
worden, sage ich hiermit meinen innig-
sten, tiefgefiihltesten Dank.

R. l(richler.

Versteigerung.
Am Freitag, den 2. Dezember er.

Vormittag 10 Uhr
werde ich in Dekoration-k an Ort und Stelle

1 Windmiihle
mit Zubehiir

öffentlich meistbietend oersteigern.
wI(9S0, Gerichtevollzieher.

?3e323c3cJkJ?3Z3c3(3c3c5Z3c3(5Y3

IV-it!-I«-()03·tIa.(9
genannt IID(I9I30lI),

bestes und l:räft-igstes N ishr- u. Genusmitte1,
sehr fein im Geschmack, empfiehlt

K. Rost-hi»vit2,

C
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««
T»
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N
D
In

(-»
O-«-«»
»du

C«0nd1t01«e1.

J «- : - FULL-.s)�s)-L? L-Es) sZ- -
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Holzverkauf.
Montag den -28. d. Mts. kommen

ans hiesigem griI1iti1ru xorIiruIirr
(H·oc-g Yiakict I. und de: got-stinkt) kkachsieud-

Bau--, Ray� und Brenniiiikzer
öffentlich gegen gleich baare Bezahlung zum Verkauf.

YerAanfstoKat: Ha)t-Brauerei hier.
S Anfang 9V2 Uhr ornIittags. C

Bedingungen im Termin.

A- Nuyholz.
I Eiche V. Classe.
6 ,, Stangen I. II. Classe.
Circa 10 Birken IV.�V. Klasse.

,, 25 ,, Stangen II.�III. Classe.
,, 80 Nadelholzstämme IV.�V. Classe.
,, 16 Fichten-·Stangen II. III. Classe, theils

gerodet (Leiterbäume).
B. Brenuholz.

Cirea 35 Raummeter Birken Sehen II. III. Classe.
,, 25 ,, Nadelholz Scheit II. III.

Classe.
Reisig (dioerseH) I. Classe.

» (.Kullenholz.)
,, Birken-Reisig III. Classe

(in Haufen).
,, 420 ,, Fichten-Reisig III. Classe

(in Haufen).
Der Brennholzoerkauf erfolgt nach Beendigung

des Nutzholzoerkaufes.
MinkowHky, den «22. November I892.

»  »

,, 120

Der &#39;ztevierförIler.
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Die sich bei meinem

ZIUsverläauf
vielfach ansammelnden Reste nnd kleineren

von Bukskins und
theilweise noch zu A

werdenreichend-
verkan

Ueberziel1ersto Einsil -
gen nnd Ueberziehern
ganz besonders billig

.I. Be-mann-
Holzanktion

im lZrunwilzeI« Laut.
Dienstag den 6. December c. Vorm. 10 Uhr
werden aus dem die·3jährigen Schlage -�� ca.
100jähriger Bestand � folgende

Pan- und 111lutzlJiilzer
meiftbietend gegen.Faare Bezahlung. verkauft:
300 Stamme Kiefern

(1.-�4. Klasseg .
40 Stämme ,»if1klJlen

(2.�5. Klasse)
Das Holz kann sofort abgefahren werden.

Versammlungsort: Beamtenhaus.
Die Forstverwaltung.

- T« Zur Anfertigung einfacher u. feiner

I)amen�GarcleroBe
in nnd außer dem Hause empfiehlt sich den
geehrten Herrschaften · ·

Maria llesnze,
St. Andreas-.K»irchstraße No. 1.

Ein gut gelegenes
II:-Ia.uS

in der Stadt ist veränderungohalber billig zu
verkaufen. Zu erfragen in der Exped. d. VI. f

O Vjamtiurger Kajfee O
Fabrikat kräftig nnd schön schmeckend, versendet
zu 60 Pfg. und 80 Pfg. das Pfund in Postcollig
von« 9 Pfund an zollfrei

F(-k(1. Kclutsst0kE,
Ottensen bei Hamburg.

lTiialttz�lli3»g1-l.tiitekie
Ratten Kreuz.Hauptgewinn 100 000 M.

Gewinn 50000
2»

»

N)-II-·«

5000 »

15000
10000
5000
1000
500
100

S
S

å.
å.
ä-
Ä
å
å- 50

I 6 000 «

«
ewinne

«

G

4
10

100
1 50
600

XX

»

H
S

»
«

S
AS

H

,, a 15 ,,

Haltung uom12. ins 17. December d. I.
Preis des Looses 3 Æintk.

Die Gewinne werden ohne jeden Abzug gezahlt.
Loofe find zu haben bei

0tlo Paulus,
, g Kgl. Lotterie-Einnehmer. «

Feinfte Margarine
von Iaturtinlter nicht zu unterscheiden empfiehlt

- Julius Wzi0nteok3
D Gesinde »
Wahn- und iileputatl1url1er
M«-sishIt O. ()pii;-«-.
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Øl -P (-Tit-6Sst9s Lager von ·. ; G
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O

S-II stllel(e s1sieleatle Ins

Zum lIevot«stel1eaI1u1 WeIhaaol1tst�este
erlaube ich mir auf mein bekannt reich fortirtes, mit allen Neuheiten

ausgestatteteö Lager von

Almen, Gold-, Silber- und YlfenideuIaaren-·
aufmerksam zu machen.

Alle eliepovoloren ou. Wesen, sowie Gold- mal 8ilbecsotiien
werden gut und sauber zu billigen Preisen ausgeführt.

l. Minute(-I: Were.

SEEBE-
ilcweklce

aIa1slsi lege aaaqosea1tIgH
R«KJ"S"c·-POSS-

Achtungsvoll

«l«l1eka1o1aetek. lJakoa1etek am! otItiscl1e lleget1stäIttle. O
. - ; ( C)

Eine M9kkkkmk k;k»::Is;73:";t;;«;s?llagner�sBmlem-solleausBaileso11wamm.
welche alle Feuchtigkeit im Stiefel aussaugt und den Fuß

ederzeit trocken ·und warm erhält. Diese Sohle wird gcwaschen wie der Strumpf- ist nahezu
unverwüstlich und der denkbar ficherfte Schutz gegen Erkältung. Preis 80 Pfge.
Borzügliche ärztliche Attefte in der Lederhandlung L. Tischler, N-antun.

J« Z« » S F S S « - il » Im Dorfe IHI7ilIiaa«ist ein il sz

B. se«-1ig ex Eine
- lmporteus-o. Dresden-A.

Besonders preiswerth ist Mo-rke ,,0«
d- Pf(1. M. 4.�, preisgelirönt. 1 Pfund
ergiebt 400- Tassen if. lcräft. !l�hee.

Niederlage bei:
- E"uY0 I-Dem-los,

Bube-« TM-«-sey,
J. W-d0nteole.

Man «  auf
 J ,i »- «-»--»-»«-«« �»-W ·

sehut:marke

?

"Haus
mit 4�6 heizbaren Wohnungen, Keller, Boden und
Stallung, event. mit Obstgarten und 2��3 Morgen
Ackerland, vom 1. Januar 1893 im Ganzen oder
getheilt zu vermietlen., g ) Brunnen W-ilkau. F·
S S t e t t i n e r

Getreicle-�IBreI3keIYe
hält auf Lager und empfiehlt billigst

0t;l;0 1?�iI«ltitt.
Die -erste Sendung

Honigkukhen
von Gustav We·-se, ·l·l1orn, Hoflieferant

ist eingetroffen und empfiehlt dieselben

Julius W2iontecl(. «

I PiiIp(-D I
(Kartoffelriickftänd«·e) ··

verkauft den··Centner sitt 20 Pfg. ·
sli1klltIlillIk1l( litIl1l1IWllz.
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· Wer an Inst(-II, steiget-It(-It,
Ist-kt-liest re. leidet, nehme
einige Male täglich 4��5 Stü ck . · H

. DR« IN«C FL:n2"««spD
in heißer Milch aufgelöst.

Auch einige Pafiillen, die
man nach einander im e

Munde zergehen läßt, sind
von ließet Heittvis.-lang. P»He- Nr-R» , TEF4·xKVHDH«

werben vielfach nachgeahtnt. Der fürPS · sein Geld nichtwerthloie Rachahnningen haben
will verlange ans!-rticklich II!s I(-hie Sohnes

Ilnetsl Pssti1len. Erhältlich in all.Apotheken, Dr(-guerien,
Mineracwasserhblgn. te. sum Preise v. sc) Pfg. pro Schachtel.

Gegen

ankges111«uuqt-an- und spröde
Laut

empfehle ich zum Waschen:
l)em-0Z-«Jn- I�0-JIe«e- se-öj�e,
7ø8eI-me - 6�0Mcø«ea-m - -sesJje, .
U-«--J-«-ersetzt-(?Z:«Jceø«-esse--se-eIje,
1s�«i-.58-i9e (-�«:«j(-es·-M--Ae-«Jj«�e,
PesZm-«Jt-Jn- «5e0Jfe,
D(&#39;jø«-«J7«-ge S(-.-dfe met de-«« E-use,
lM««««««««· Ferner-

« Dem-at-M--(-�-«Zme,
. L�0-Zierde-GZ;eJeeø«-T-e,

C�0ZeJe-serv»-, l!I(møZeZ(&#39;jZ.
Gre1-ro a-nia - Dr-(")gex-je

0sear «l�ietze. »
- II�C - I
-« M a rl1t-WesutiJ. ··II

Ein strb. jg. Mann, kautionsfähig sucht zum
I. April 1893 oder später eine gangbare

Schankwirthschaft

ILLj

zu pachten. Offerten unter II. G. R) post-
lagernd" Creuzburgi OjS·. «

Mein ge-0sSeS Lager,
L� aL1tek, gut gepi-1egtek T

Keine
empfehle ich hiermit ·

1iI0selwein F1.75, 1.00,1.2o, 1.5o, 2.00, e.oo.
Rheinwein F1.1.o0, 1.25,1.5o, 2.00, 2.25,

2.50, 3.00 und höher.
Rothwein El. 1.25, 1.50, 1.75, 2.0o, 2.5o,

3.00 und. höher.

IJngnrwein F1.1.50,1.75, 2.o0, 2.25, 2.Ze,
3.00 und höher, sowie

P0rtwein, sherry, hln(1eirn-
weissen B0r(1ennx, « .
(1eutcshen und kranz6siSchen Sect-

zum bil1igsten Preise.
Gleichzeitig empfehle ich meine comior·

te.he1 eingerichtete

3ItcIeut11oIw ÆeiniIuI1c
einer geneigten Beachtung. .

V V. Zu!-awslI1..
Täglich «- �

frif eniIIpfekkuekten
«"«««W II. I0selIIitz.
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P. s1a.111a., Purskl1nerme1s1er,
N8ItIISlsI-I1- «FiraliauetstrasZei·gco. 9,

empfiehlt dem gechrten Publikum sein I« großes Lager
feiner Herren-Geh- und Reisepelze, Dumenpelze, Pelzjackeu,

Jaquets- Fußsäcke, Fußtasehen, Jagdmuffs und Teppiche.
Geistes Lager non Damen-I)ekzIniihen n. -«-2IJznreis vom einfnkstIken bis zum feinsten Genus.

I« Mehrere hundert Masse T
in Netz, Skunks, Jltis, Biber, Bisam, Bär, Nutria, Kanin und Seiden-Hase; ferner

feine Foerren-Yet�z- und F-toffmüizen.
- Pelzbezugstosse in den neuesten Musteru stets am Lager. T

Umänderungen, Reparaturen, Modernisirungen
rverden bei mir schnell, sauber und billig ausgeführt, auch bei -Sachen, die nicht von mir gekauft sind;

Die nenesie Dampf-Yettjsecier-Yeinignng-I-3instnIt
befindet fich nur

I« Klofterftraße No. 12. T
� - Die Maschine »und Lokalitäten- stehenden geehrten Herrschaftenzur steten Besichtigung.7 »»

I O

A. linoppg Sargmaguzm,
das größte in Natuslau,

empfiehlt bei vorkommenden Sterbefällen sein
L· groszes»Lager in T

Metall-- etcheneu und
kieserueu Särgen

» 1 zu den billigsten Preisen. T

Bienen-Wachs
jedes Quantum kaust

I staat-del
Zeifenfairiä, .Zcautskan Fikosters�tr.as3e It. 5
« F Karpfen. ·-I
Spiegel-, Srtiup41en und

Weder-Karpfen
in allen Größen empfiehlt

Kessel-Las,
» Bahnhosstraße.

EinesaI1neneSiedemustiiue
nnd eine xBciåkenmaage

sit Oewichteu stehen zum Verkauf bei
C. IIofl tun-Un,

Garantirt nur allein ächte ,
l)t-. Alb(-1·ti�s

a r o us a t i s ch e
O .

Schwesel-Sense,
unbedingt wirksamste Seif-

gegeu alle nur denkt-aren Haut-
unreinigkeiten.

Preis å. Stck. 50 Pfg» 3 Stck. 1,25 Mk.
Zu haben

in NaIIIs1sa in« der Apotheke.

I50 Ckr«.

schönen 8ckikagkein
0ff « « ·er1rt bill1gst

G. Krubek.

Gasthosbesitzer, deutsche Vorstadt.

Ein Hct)neidergesel1�e
findet bald dauernde Beschäftigung bei

Wssuok, Schneidermeister in Kaulwitz. ·

Ein Knabe
kann sofort in die Lehre treten bei g

E- IItsIII32, Sattlermstr.
II

Kirchliche Nachrichten.
RainOlau.

Am I. Adventsonntage, den 27. November, predigen:
Polniseh Vormittag 8 Uhr: Herr Pastor Nitransty.
Deutsch Vormittag 10 Uhr: Herr »Pastor .Kcaembt.
Nachmittag 2 Uhr: Herr Pastor Nitransty.
Freitag den 2. December Vormittag 9 U-hk VkV2IsttMd0«

10 Uhr Beichte- und heil. Abendmahl: Herr Pastor NitransIy.




